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Bauleitplan:

Ortsteil:

hier:

Öffentliche Bekanntmachung

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1/3 „Stadtkern“

Erkelenz-Mitte

Termin für die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gern. § 3
Abs. 1 Baugesetzbuch
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Gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch wird am 17.10.2017 in der Zeit von 14.00 Uhr bis
16.30 Uhr in der Stadtverwaltung Erkelenz, Planungsamt, Johannismarkt 17, die
Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und
voraussichtlichen Auswirkungen der Planung unterrichtet. Der Öffentlichkeit wird
hierbei Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben.

Der Planbereich der aufzustellenden 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1/3
„Stadtkern“, Erkelenz-Mitte, wird begrenzt von der Brückstraße, Johannismarkt,
Burgstraße und der Straße Im Pangel.
Mit der Aufstellung der 2. Anderung des Bebauungsplanes ist die Uberarbeitung der
Festsetzungen in diesem inneren Blockbereich beabsichtigt, es soll sowohl die Art
und das Maß der Nutzung als auch die Festsetzung der Erschließung überprüft und
geändert werden.

den 06.10.2017


